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  das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) zur Errichtung und 
  zum Betrieb einer Anlage zur Haltung oder zur Aufzucht von 
  Schweinen und Rindern
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143/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb einer Anla-
ge zur Haltung oder zur Aufzucht von Schweinen und 
Rindern

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Hugo Kleuter, Brochtrup 25, 
59348 Lüdinghausen, mit Datum 25.10.2010 eine Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:
„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV - sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1g des Anhangs der 4. 
BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
einer genehmigungspflichtigen Anlage zur Haltung oder zur 
Aufzucht von Schweinen mit insgesamt 2.378 Mastschwei-
neplätzen und 133 Rinderplätzen erteilt.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Die Baugenehmigung gemäß § 63 Landesbauordnung 

NRW

Die Anlage darf auf dem Grundstück in Lüdinghausen, Ge-
markung Lüdinghausen-Kirchspiel, Flur 67, Flurstück 14, er-
richtet und betrieben werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe / Zustel-

lung des Bescheides 
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Mün-
ster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
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dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen soviele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfertigung 
erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 16.11.2010 
bis einschließlich 29.11.2010 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
•	 Stadtverwaltung	Lüdinghausen,	Zimmer	310,	
	 Borg	2,	59348	Lüdinghausen
•	 Kreisverwaltung	Coesfeld,	Zimmer	220,	
	 Friedrich-Ebert-Str.	7,	48653	Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid un-
ter Nebenbestimmungen zum Baurecht/ Brandschutz, zum 
Immissionsschutz, zum Boden- und Gewässerschutz, zum 
Veterinärrecht, zum Reststoffverbringungs- und Abfallent-
sorgungsrecht und des Landschaftsschutzes ergangen ist. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Coesfeld, den 03.11.2010

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

144/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) zur wesentlichen Änderung und zum Be-
trieb einer Anlage zum Haltern oder zur Aufzucht von 
Geflügel	in	Senden

Die Marion und Philipp Beckhove GbR hat einen Antrag zur 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb einer Anlage zum 
Halten oder zur Aufzucht von Geflügel auf dem Grundstück 
Oberbauerschaft 36 in Senden (Gemarkung Ottmarsbocholt, 
Flur 29, Flurstück 25), vorgelegt.
Der für den 02.12.2010 vorgesehene Erörterungstermin fin-
det nicht statt.

Coesfeld, 02.11.2010

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

145/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur wesentlichen Änderung einer Anlage zur 
Haltung oder zur Aufzucht von Schweinen und der Er-
richtung und dem Betrieb einer Biogasanlage in Olfen

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Heinrich Kiekebusch, Sülsen 25, 
59399 Olfen, mit Datum 04.11.2010 eine Genehmigung mit 

folgendem verfügenden Teil erteilt:
„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 05.06.2009 gemäß 
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbin-
dung mit §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen - 4. BImSchV – sowie der Ziffer 7.1 g 
Spalte 1 des Anhangs der 4. BImSchV die Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung der genehmigungspflichtigen Anla-
ge zur Haltung oder zur Aufzucht von Schweinen mit 3.582 
Mastschweineplätzen und der Errichtung und dem Betrieb 
einer Biogasanlage mit einer Leistung von 180 KWel am 
Standort 59399 Olfen, Sülsen 25 erteilt.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen
• Ausnahme vom Bauverbotstatbestand des im Land-

schaftsplan Olfen-Seppenrade rechtskräftig festgesetz-
ten Landschaftsschutzgebiet „Haus Sandfort“ gemäß 
Ziff. 2.2 F Nr. 2

• Genehmigung gemäß § 58 Abs. 2 Landeswassergesetz 
(LWG) für die Niederschlagswasserbehandlungsanlage.

Die Anlage darf auf dem Grundstück 59399 Olfen, Gemar-
kung Olfen-Kirchspiel, Flur 33, Flurstück 77, errichtet und 
betrieben werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe / Zustel-

lung des Bescheides 
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Mün-
ster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfertigung 
erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 16.11. 2010 
bis einschließlich 30.11.2010 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
• Stadtverwaltung Olfen, Zimmer 15, Kirchstraße 5, 
 59399 Olfen
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/ Brandschutz, zum Bo-
denschutz, zum Immissionsschutz, zum Grundwasser- und 
Gewässerschutz, zum Veterinärrecht, zum Reststoffverbrin-
gungs- und Abfallentsorgungsrecht, des Landschaftsschut-
zes und des Arbeitsschutzes ergangen ist. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 09.11.2010

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis
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146/10 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Be-
trieb eines Schweinemaststalls in Dülmen

Herr Franz-Josef Wentingmann hat die Erweiterung seiner 
Schweinemasthaltungsanlage auf dem Grundstück Feld-
mark 1, 48249 Dülmen (Gemarkung Hiddingsel, Flur 13, 
Flurstück 63) beantragt. Gegenstand des Antrages ist die 
Errichtung und der Betrieb eines Schweinemaststalls für 750 
Tiere und eines Güllehochbehälters für 951 m³, sowie eine 
Nutzungsänderung. 
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll so bald wie möglich in Betrieb genommen 
werden, sofern die beantragte Genehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren zur Fest-
stellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung gemäß § 3a–c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Im Rahmen 
dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es einer weiteren 
Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständiger Teil des 
Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da u.a. erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht 
zu besorgen sind. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
23.11.2010 bis einschließlich 22.12.2010, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadtverwaltung Dülmen, Zimmer 21, Overbergplatz 3,
  48249 Dülmen
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 05.01.2011 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.
Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG– auch bei Ausbleiben 
der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben -, in einem besonderen Erörte-
rungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgesehen 
für den 16.02.2010 ab 10:00 Uhr, im großen Sitzungssaal 
des Rathauses, Raum 34, Markt 1-3, 48249 Dülmen. 
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht. 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 
haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 

Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-
sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   
  

Coesfeld, den 09.11.2010

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

147/10 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335821476 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 03.02.2011 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.11.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336619481 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 03.02.2011 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.11.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 345006209 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 03.02.2011 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.11.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336552161 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 09.02.2011 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 09.11.2010

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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